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§ 98 NO LBDG

NO LBDG - NO Landes-Bedienstetengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

(1) Dienstbehérde fiir alle diesem Gesetz unterliegenden Dienstverhiltnisse ist die NO Landesregierung.

(2) Bei der Vollziehung dieses Gesetzes hat die Dienstbehérde die von ihr auf die 6&ffentlich-rechtlichen
Dienstverhaltnisse anzuwendenden Verfahrensvorschriften in der in 8 217 bezeichneten Fassung sinngemaf auch auf
die diesem Gesetz unterliegenden privatrechtlichen Dienstverhdltnisse anzuwenden, soweit im Folgenden nichts
anderes geregelt ist.

(3) Die Erlassung eines Bescheides Uber die Begrindung oder die Beendigung eines privatrechtlichen
Dienstverhaltnisses ist unzulassig.

(4) Gegen Bescheide der Dienstbehérde nach Abs. 2 ist eine Berufung nicht zul3ssig. Diese Bescheide treten, soweit vor
Ablauf von zwei Monaten nach ihrer Zustellung die gerichtliche Entscheidung beantragt wird, im Umfang des
Klagebegehrens auBer Kraft; insoweit werden frihere Bescheide, die durch den aulier Kraft getretenen Bescheid
abgeandert worden sind, nicht wieder wirksam. Die Bescheide haben einen Hinweis auf das Klagerecht zu enthalten.

(5) Bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung sind die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhaltnis unter
Berucksichtigung des aul3er Kraft getretenen Bescheides zu beurteilen.

(6) Wird die Klage zurtickgezogen, tritt der gemaR Abs. 4 auBer Kraft getretene Bescheid riickwirkend wieder in Kraft. In
ein und derselben Sache kann die Entscheidung des Gerichtes nicht mehrmals angerufen werden.

(7) Feststellungsantrage nach diesem Gesetz sind, wenn dieses Gesetz nichts anderes regelt, binnen sechs Monaten
nach dem verfahrensauslésenden Ereignis zu stellen.

In Kraft seit 17.08.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/217
file:///

	§ 98 NÖ LBDG
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


